
FerienLAger St. Heinrich - FLASH 
Jugendferienfreizeit der katholischen Pfarrei Heilige Edith Stein – Gemeinde St. Heinrich 

Gemeinschaftsbüro in Drewer ~ Bergstr. 115 ~ 45770 Marl ~ Tel. (02365) 2092700   
Leitung der Ferienfreizeit: Andre Binder Tel. (02365) 209595 ~ www.flash-marl.de 

Anmeldungen gerne per WhatsApp auch an (0177) 3478437 

Anmeldung 

für die FLASH-Jugendferienfreizeit in Carolinensiel (Nordsee) 
von Samstag, 01.08.2026 bis Sonntag, 16.08.2026 

Teilnehmerbeitrag: mind. 499 Euro pro Person 
Wer einen höheren Betrag zahlen kann/möchte, um Familien zu unterstützen, welche den Beitrag nicht 
aufbringen können, darf dieses gerne tun. Bitte vermerken Sie dieses dann auf der Anmeldung. Danke. 

(Sonderpreise für Geschwisterkinder, Alleinerziehende, Arbeitslose, etc. möglich. Bitte sprechen Sie uns an.) 
 

Teilnehmer/in Erziehungsberechtigte  
Vorname  Vorname  
Nachname  Nachname  
Geb. Datum  Telefon  
Anschrift  Email  
Ort    

Anmeldehinweise 
Unsere allgemeinen Reisebedingungen und die geltenden Lagerregeln finden Sie auf der Rückseite und 
können zeitgleich auch auf unserer Homepage eingesehen werden. Kinder, die jünger als 12 bzw. älter als 
17 Jahre sind, können leider an der Ferienfreizeit nicht teilnehmen. Wir verweisen auf die Richtlinien des 
Landes NRW zur Förderung sozial schwacher Familien. Es besteht die Möglichkeit, finanzielle Engpässe 
durch das zuständige Jugendamt/ARGE ausgleichen zu lassen. Kontaktieren Sie hier bitte den zuständigen 
Sachbearbeiter. 
 
Die Anmeldung kann per Fax, als Scan per Email, per Post, als Bild über WhatsApp oder persönlich erfolgen. 
Unser Pfarrbüro steht gerne hilfreich zur Seite. Mit der Anmeldebestätigung (circa im April 2026) geht 
Ihnen auch unser Ferienpass zu. Darin werden Besonderheiten (Krankheiten, Allergien, Vegetarier, etc.) 
und weitere Informationen, welche Ihr Kind betreffen, erfasst. Bitte beachten Sie auch, dass wir uns 
vorbehalten, die Fahrt bis zum 15.06.2026 bei zu geringer Anmeldezahl abzusagen. 
 
Bitte leisten Sie mit Ihrer Anmeldung auch eine Anzahlung i. H. v. 100 Euro auf unser unten 
genanntes Konto. Vermerken Sie bitte dabei unbedingt den Namen des Teilnehmers/in. Nur so ist eine 
verbindliche Teilnahme gewährleistet. Die Restzahlung wird dann bis zum 15.06.2026 fällig. Bitte beachten 
Sie, dass wir Ihr Kind nur mitnehmen können, wenn der gesamte Fahrtkostenbeitrag VORAB gezahlt wurde 
und/oder öffentliche Zuschüsse schriftlich bestätigt worden sind. Sollten etwaige Probleme mit Ihrer 
Zahlung auftreten, stehen wir Ihnen gerne für eine Sonderregelung zur Verfügung. 
 
Nach geltenden Datenschutzgesetzen (u. a. DSGVO & KDG – Gesetz über den kirchlichen Datenschutz) 
willige(n) ich/wir ausdrücklich der Nutzung der erhobenen personenbezogenen Daten zur Durchführung der 
Jugendferienfreizeit ein. Des Weiteren stimme(n) ich/wir zu, die Daten (auch bei nicht zustande kommen 
eines Vertrages) für Fahrten der Gemeinde für kommende Jahre (bis zum möglichen Maximalalter) zwecks 
Information über diese Fahrten zu nutzen. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir die Einwilligung zur Nutzung 
der Daten jederzeit schriftlich widerrufen kann/können, solange dem keine gesetzliche Regelung 
entgegensteht. Ich/wir habe(n) Kenntnis, dass ich/wir ein Recht auf Auskunft, Übertragbarkeit und 
Löschung der gespeicherten Daten habe(n), solange dem auch hier kein gesetzlicher Zwang entgegensteht. 
 
 
Hiermit melden wir unsere Tochter/unseren Sohn verbindlich für die o. g. Ferienfreizeit an. Mit unserer 
Unterschrift geben wir ein Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages unter Zugrundelegung der folgenden 
/umseitigen Bedingungen ab. Das Angebot gilt als angenommen, wenn sich der Veranstalter nicht bis zum 
31.05.2026, bei Abgabe der Anmeldung hiernach bis drei Wochen nach Abgabe, anders geäußert hat.  
 
 
 
________ _________________ ___________________________________ 
Datum  Unterschrift Teilnehmer/in Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
BANKVERBINDUNG 
Kath. Kirchengemeinde Heilige Edith Stein Verwendungszweck: FLASH2026 & Name des Kindes 
IBAN: DE48 4266 1008 0809 6060 06   BIC: GENODEM1MRL Volksbank Marl    



 
Allgemeine Bedingungen für das Ferienlager St. Heinrich (kurz FLASH 2026) 
(alle Angaben sind geschlechtsneutral formuliert) 
 
Datenschutz  
FLASH 2026 nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten aller Teilnehmer/Mitfahrer sehr ernst. Aus diesem Grund 
werden auch nur Daten, die zur Erfüllung des Vertrages und zum Antritt der Fahrt zwingend notwendig sind, erhoben. 
Diese Daten werden sehr diskret behandelt und keinem unbeteiligten Dritten zugänglich gemacht. 
 
Stornierung und Bearbeitungsgebühr 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Hierbei wird jedoch 
auch das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen berücksichtigt. 
 
Bei Abmeldung bis 10 Wochen vor Fahrtantritt werden 100 Euro fällig.  
Bei Abmeldung bis 6 Wochen vor Fahrtantritt werden 250 Euro fällig.  
Bei Abmeldung bis 2 Wochen vor Fahrtantritt werden 350 Euro fällig.  
Bei Abmeldung bis zum Tage der Abfahrt wird der gesamte Reisepreis fällig. 
 
Diese Maßnahme ist leider notwendig, da die Kostenplanung der Ferienfreizeit sehr knapp kalkuliert ist und die 
Durchführung auf jede Anmeldung angewiesen ist. Eine Ummeldung (d. h. Sie finden einen anderen Jugendlichen, der 
den freien Platz einnimmt und noch nicht angemeldet ist) ist selbstverständlich kostenlos. 
 
FLASH 2026 behält sich bei zu geringer Teilnehmerzahl das Recht vor, die Fahrt rechtzeitig abzusagen. Falls es zu einer 
Absage kommen muss, erfolgt diese spätestens bis zum 15.06.2026. Geleistete (An-)Zahlungen werden dann vollends 
erstattet. 
 
Verstöße und Missachtung gegen die Lagerregeln mit der Folge eines Ausschlusses der Teilnahme 
Falls der Teilnehmer aufgrund starker Missachtung der Regeln oder aus anderen Gründen vorzeitig von der Freizeit 
ausgeschlossen werden muss, bestehen folgende Möglichkeiten: 

-Der Teilnehmer wird innerhalb von 12 Stunden nach Anruf vor Ort von den Erziehungsberechtigten  
  oder einem Vertreter abgeholt. 
-FLASH 2026 (oder ein Bevollmächtigter) bringt den Teilnehmer nach Hause. Hierbei wird eine   
  Kilometerpauschale von 1,00 Euro pro gefahrene Kilometer für die Hin- und Rückfahrt berechnet. 

Der bereits gezahlte Beitrag verfällt dann und wird nicht erstattet. 
 
FLASH 2026 behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer VOR Reiseantritt von der Ferienfreizeit auszuschließen. Gründe 
hierfür können u. a. Fehlverhalten in den vorhergehenden Ferienfreizeiten, sowie auch Verhaltensweisen, die auf 
Missachtung der Lagerregeln hindeuten, sein. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Beitrag zurückerstattet. Ferner 
behält sich FLASH 2026 vor, von einzelnen Teilnehmern vorab eine Kaution in Höhe von 150 Euro zu fordern. Diese wird 
nach der Ferienfreizeit wieder zurückerstattet, sofern keine Schäden diesem individuellen Teilnehmer zuzuschreiben 
sind. 
 
Sonstiges  
Für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretung der Freizeitordnung/Lagerregeln/allgemeiner 
Rechtsprechung eintreten, können die Verantwortung sowie die daraus resultierende Haftung seitens der Lagerleitung, 
des Veranstalters sowie der Gruppenleiter/Betreuer/Teamer nicht übernommen werden. 
 
Es erfolgt eine interne Nutzung von Fotos und Videos. Die Rechte an den Fotos verbleiben bei FLASH 2026. Die Fotos 
und Videos sind ausschließlich der privaten Nutzung vorbehalten. Sollten diese durch Teilnehmer oder Dritte 
veröffentlicht und verbreitet werden (z.B. in sozialen Netzwerken), widerspricht dieses diesen Bedingungen. Eine Haftung 
durch FLASH 2026 und dessen Träger ist in einem solchen Fall ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, soll hiervon der Bestand der übrigen Vorschriften nicht 
berührt werden. 
 
Lagerregeln (Auszug): 
 
Nur mindestens drei Personen dürfen gemeinsam das Lager verlassen. 
 
Die anfallenden Alltagsarbeiten (Dienstgruppen, Zimmerreinhaltung, etc.) werden arbeitsteilig auch durch die 
Teilnehmer ausgeführt. 
 
Soziales Verhalten gegenüber allen Personen (Teilnehmer, Betreuer, Ortsansässige, u.a.). 
 
Vernünftiger Umgang mit den Möbeln und Einrichtungsgegenständen im Haus (Türen, Fensterbänke, Betten, etc.), sowie 
mit dem Eigentum Dritter. 
 
Gewaltlosigkeit, Alkoholverbot, Rauchverbot. 
 
Ab 22:00 Uhr kein Aufenthalt der Jungen auf den Mädchenzimmern und umgekehrt (Geschlechtertrennung). 
 
Bitte helfen Sie uns noch mit folgender freiwilliger Angabe. 
 
So sind wir auf die Ferienfreizeit aufmerksam geworden 
O durch Freunde/Familie  O durch die Zeitung 
O durch Werbeplakate   O durch Flyer/Handzettel 
O durch den Radiospot   O Weihnachtsmarkt 
O Ferienlagerbörse/Werbestand O geworben durch____________ 
O sonstiges ________________ 


